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Aufgrund § 94a der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10.  Oktober 2001 (GVBl.I/01 S.154) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m. § 63
der Landkreisordnung für das Land Brandenburg (Landkreisordnung-LKrO)
vom 15. Oktober 1993 (GVBl.I/93 S.398, 433) in der z.Zt. geltenden
Fassung und der hierzu erteilten Ausnahmegenehmigung des Ministerium
des Innern vom 09.01.2007 sowie § 76 des Entwurfs der Gemeindeordnung
für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) mit Stand vom
30.05.2006 und § 18 des Gesetzes über den allgemeinen Finanzausgleich mit
den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004
(GVBl.I/04 S.262) sowie § 116 des Gesetzes über die Schulen im Land
Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl.I/02 S.78) in der z.Zt.
geltenden Fassung wird nach Beschluss des Kreistages Nr. 2007/010-5 vom
16.05.2007 für das Haushaltsjahr 2007 folgende Doppik-Haushaltssatzung
erlassen:

Haushaltssatzung
des Landkreises Dahme-Spreewald

für das Haushaltsjahr 2007
(Doppik-Haushaltssatzung 2007)

§ 1
Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird  im Ergebnishaushalt
mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 170.221.277 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf 169.953.837 EUR

außerordentlichen Erträge auf 4.606.121 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf 270.400 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 165.164.123 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 163.208.650 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 18.085.984 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 13.622.598 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite

Kredite werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite der
zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen
werden darf, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf
1.272.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

(1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten
Finanzbedarfes mit Ausnahme der Schulkostenbeiträge nach § 116 i. V.m .
§§ 100 und 142 BbgSchulG wird von den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden gemäß § 65 Abs. 1 LKrO eine Kreisumlage erhoben. Der
Umlagesatz wird auf 41,5 vom Hundert der für die Städte und Gemeinden
geltenden Umlagegrundlagen gemäß § 18 des Gesetzes über den allgemeinen
Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land
Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz – BbgFAG)
festgesetzt.

(2) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i.V.m. §§ 100 und
142 BbgSchulG, wonach den Schulträgern von weiterführenden
allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die
Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem
Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von
den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur
Kreisumlage nach § 65 Abs. 3 LKrO erhoben. Grundlage der
Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden
Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG.

Stadt/ Gemeinde Mehrbelastung  (in EUR)

für die Gemeinde Bestensee 71.866,88
für die Gemeinde Eichwalde 50.698,00
für die Gemeinde Heideblick 45.876,23
für die Gemeinde Heidesee 88.463,33
für die Stadt Königs Wusterhausen 131.726,09
für die Stadt Lübben (Spreewald) 26.156,29
für die Stadt Luckau 29.366,83
für die Gemeinde Märkische Heide 61.834,68
für die Stadt Mittenwalde 77.609,10
für die Gemeinde Schönefeld 18.974,12
für die Gemeinde Schulzendorf 99.909,80
für die Gemeinde Wildau 54.078,12
für die Gemeinde Zeuthen 32.089,50

  
für die Gemeinde Drahnsdorf 10.270,12
für die Stadt Golßen 32.225,28
für die Gemeinde Kasel-Golzig 16.736,48
für die Gemeinde Steinreich 9.725,10

für die Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk 6.170,00
für die Gemeinde Byhlegure-Byhlen 8.556,27
für die Gemeinde Neu Zauche 11.303,12
für die Gemeinde Spreewaldheide 2.706,66
für die Gemeinde Straupitz 10.170,70
für die Gemeinde Jamlitz 1.486,20
für die Stadt  Lieberose 10.586,97
für die Gemeinde Schwielochsee 3.880,62

  
für die Gemeinde Groß Köris 8.077,00
für die Gemeinde Halbe 27.664,00
für die Stadt Märkisch Buchholz 6.948,00
für die Gemeinde Münchehofe 5.293,00
für die Gemeinde Schwerin 7.600,00
für die Stadt Teupitz 14.563,00

  
für die Gemeinde Bersteland 8.616,00
für die Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg 4.812,00
für die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow 6.496,00
für die Gemeinde Schlepzig 2.214,00
für die Gemeinde Schönwald 10.572,00
für die Gemeinde Unterspreewald 13.262,00

(1) Die Kreisumlage nach Abs. 1 und die Mehrbelastung zur Kreisumlage
nach Abs. 2 sind bis zum 15. eines jeden Monats mit jeweils einem Zwölftel
des festgesetzten Gesamtbetrages von den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden zu zahlen.

(2) Der für das Haushaltsjahr 2007 festgesetzte Umlagesatz für die
Kreisumlage nach Abs. 1 sowie die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach
Abs. 2 gelten gemäß § 80 der GO i. V. m. § 63 der LKrO über das Haushaltsjahr
2007 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlagen.

(3) Stellen sich nach der Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage
nach Abs. 2  Aufwandsunterdeckungen, Aufwandsüberdeckungen bzw.
Unrichtigkeiten heraus, so ist ein Ausgleich im darauf folgenden Jahr
vorzunehmen. Ein Ausgleich unterbleibt, wenn er zu einer Abweichung von
nicht mehr als 1 vom Hundert führen würde.

§ 5
Wertgrenzen für den Erlass einer Nachtragssatzung

Für den Erlass einer Nachtragssatzung nach § 79 GO i. V. m. § 63 Abs. 1 LKrO
gelten die nachstehenden Erheblichkeitsgrenzen.

1. Als erheblich im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziff. 1 GO gilt ein Fehlbetrag, der
5 vom Hundert des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit
(ordentliches Ergebnis) im Ergebnishaushalt des laufenden Haushaltsjahres
übersteigt.

2. Als erheblich im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziff. 2 GO gelten Einzelaufwendungen
oder Einzelauszahlungen, die im Einzelfall einen Betrag von 1 vom Hundert
der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

§ 6
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 81 Abs. 1 GO i.V.m. § 63
Abs. 1 LKrO sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall einen
Betrag von 50.000 EUR übersteigen.

Budget 1 Landrat
TH 1: Landrats- und Kreistagsangelegenheiten

Budget 2 Kommunale Angelegenheiten und innerer Dienstbetrieb
TH 2: Service und Recht
TH 3: Statistik und Wahlen

Budget 3 Finanzen sowie Öffentliche Sicherheit und Ordnung
TH 4: Finanzverwaltung
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
TH 6: Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten
TH 7: Lebensmitteluntersuchung/ Fleischbeschau
TH 8: Land- und Forstwirtschaft
TH 9: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Budget 4 Bildung, Kultur, Jugend, Gesundheit und Soziales
TH 10: Schulträgeraufgaben
TH 11: Kultur und Wissenschaft
TH 12: Soziale Hilfen
TH 13: Kinder- Jugend- und Familienhilfe
TH 14: Sport
TH 15: Gesundheit

Budget 5 Planung, Bauwesen und Umwelt
TH 16: Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement
TH 17: Räumliche Planung und Entwicklung
TH 18: Bauen und Wohnen
TH 19: Ver- und Entsorgung
TH 20: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
TH 21: Gewässer-, Grün und Landschaftspflege

(2) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind die
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

(3) Transferaufwendungen sind innerhalb eines Budgets nur untereinander
gegenseitig deckungsfähig.

(4) Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst
dann auszuführen, wenn weder innerhalb des Produktes noch innerhalb des
Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgeglichen werden können.

(5) Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch
Minderaufwendungen oder Mehrerträge im gleichen Budget gedeckt werden,
müssen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen beantragt werden.
Der Kreistag ist halbjährlich über erfolgte teilhaushaltsübergreifende
Mehraufwandsdeckungen innerhalb eines Budgets zu unterrichten. Die
Sätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen entsprechend.

(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten auch für Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit, wenn sie sachlich
zusammenhängen.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Bekanntmachungsanordnung/ Ersatzbekanntmachung

Die Haushaltssatzung des Landkreises Dahme-Spreewald für das
Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann
Einsicht in die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nehmen. Die Anlagen
der Haushaltssatzung liegen in der Zeit vom 21.05.2007 bis 01.06.2007 zur
Einsichtnahme am Sitz der Kreisverwaltung in 15907 Lübben (Spreewald),
Reutergasse 12, im Zimmer 203 während der öffentlichen Sprechzeiten aus.
Die Heilungsvorschriften des § 5 Abs. 4 Landkreisordnung für das Land
Brandenburg vom 15.10.1993 (GVBl. I, S. 433) in der zurzeit geltenden
Fassung finden auf die Haushaltssatzung Anwendung.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Diese Mehrbelastung wird wie folgt festgesetzt: (2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 81 Abs. 1 GO i.V.m. § 63
Abs. 1 LKrO sind ungeachtet des Absatzes 1 als unerheblich anzusehen,
wenn sie zu Lasten Dritter geleistet werden.

§ 7
Budgets

(1) Der Haushalt gliedert sich in 21 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden
wie folgt zu 5 Budgets verbunden:

- Haushaltssatzung des LDS für das Haushaltsjahr 2007
(Doppik-Haushaltssatzung 2007)

- Förderrichtlinie des LDS zur Regelung der Ausreichung von
Mitteln des Kreisstrukturfonds (Strukturfondsrichtlinie)

- Erste Änderung der Richtlinie des LDS zur Förderung der
Gründung und Festigung von Kleinstunternehmen in den
ersten drei Jahren ihres Bestehens im LDS
(Kleinkreditprogramm für Existenzgründer)

- Richtlinie zur Ausreichung einer finanziellen Zuwendung des
LDS für sozial bedürftige Kinder aus Anlass der Einschulung
im Jahr 2007 („Zuckertütenfonds“)

- Notfalltelefonnummern für Kinderschutz
- Start in die Badesaison
- Jugendfischereischein erhältlich
- Ausschreibung für Bildende Künstlerinnen und Künstler

ART Brandenburg 2007-05-21

Nichtamtliche Bekanntmachungen des LDS
- von Pflaumenkuchen und Mobiles
- Aquamediale3
- LEADER – Neue Wege in die Zukunft
- 48 Stunden Neukölln 2007
- LDS-Bauten mit Brandenburgischem Architekturpreis 2007

ausgezeichnet
- 3. Fachverband Kinderschutz im LDS
- Schlaganfall - die dritthäufigste Todesursache

S. 4
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Förderrichtlinie des Landkreises Dahme-
Spreewald zur Regelung der Ausreichung von

Mitteln des Kreisstrukturfonds
(Strukturfondsrichtlinie)

1. Zuwendungszweck, Zuwendungsgegenstand
Gefördert werden Investitionen (Bauvorhaben, Modernisierungen
und Sanierungen/Instandsetzungen, Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen) der Gemeinden und Ämter insbesondere der
wirtschaftsnahen Infrastruktur, zur Kinder- und Jugendförderung,
gemeindliche Einrichtungen, Denkmal- und Kulturobjekte. Nicht
gefördert werden Erhaltungsaufwendungen.

2. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind amtsangehörige, amtsfreie Gemeinden
und Ämter des Landkreises Dahme-Spreewald. Ein Rechtsanspruch
auf Gewährung von Fördermitteln besteht nicht.

3. Zuwendungsvoraussetzungen:
- Beschluss der Gemeindevertretung/des Amtsausschusses zur

Beantragung der Maßnahme, es sei denn, die Investition ist Bestandteil
des Haushaltsplanes oder des Investitionsprogramms

- gesicherte Finanzierung des Eigenanteils der Gemeinde/des Amtes

- Nachweis der Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 und 3
Gemeindehaushaltsverordnung Bbg

- Satzungen gem. § 8 KAG oder § 132 BauGB bei beitragspflichtigen
Maßnahmen

4. Art, Umfang, Höhe der Zuwendung:
Zuwendungsart: Projektförderung
Finanzierungsart: Finanzierung des Anteils der Gemeinde/

des Amtes
Form der Zuwendung: nicht rückzahlbarer Zuschuss
Höhe der Zuwendung: bis max. 90% der zuwendungsfähigen

Kosten

5. sonstige Zuwendungsbestimmungen:
5.1 Gefördert werden auch einzelne Teilabschnitte einer Investition. Die

Investition kann in diesem Fall schon begonnen worden sein. Gefördert
wird die Planung, auch wenn die Kosten vor Antragstellung entstanden
sind.

5.2 Falls erforderlich, kann ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn
gestellt werden. Die vollständige Vorfinanzierung der Maßnahme ist
nachzuweisen. Mit der Maßnahme darf in der Regel noch nicht begon-
nen worden sein. Über den Antrag entscheidet der Landrat.

5.3 Bewilligungszeitraum ist grundsätzlich ein Jahr. Kann eine Maßnahme
im Bewilligungszeitraum nicht realisiert werden, ist ein begründeter
Antrag auf Fristüberschreitung zu stellen. Haushaltsreste sind, falls
erforderlich (Fortführung der Maßnahme über den 31.12. hinaus), zu
bilden und nachzuweisen. Dazu wird der im Haushaltsjahr nicht
verbrauchte Rest der Strukturfondsfördermittel durch den Landrat in
das nächste Haushaltsjahr übertragen.

5.4 Die Förderung ist zweckgebunden und erfolgt unter dem Vorbehalt des
Widerrufs. Zuwendungen sind insbesondere ganz oder teilweise
zurückzuzahlen:

- bei Überschreitung des im Bewilligungsbescheid festgelegten
Fördersatzes im Verhältnis zu den förderfähigen Gesamtkosten,

- bei Zweckentfremdung,
- wenn die Maßnahme im Bewilligungszeitraum nicht realisiert wurde

und keine Zustimmung des Landrates zur Fristüberschreitung vorliegt,
- wenn geförderte Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens in-

nerhalb von 15 Jahren nach Beendigung der Maßnahme oder geför-
derte bewegliche Sachen des Anlagevermögens innerhalb von 5 Jahren
nach Erwerb ohne Zustimmung des Landrates veräußert oder nicht
mehr zweckentsprechend genutzt werden. Als Beginn des  Zeitraums
gilt jeweils der 01.01.des Folgejahres. Der Landrat kann Ausnahmen
zu lassen.

6. Antrags- und Bewilligungsverfahren:
6.1 Anträge sind jedes Jahr neu in der Regel bis 15.09. des Vorjahres auf

den vom Landrat bereitgestellten Vordrucken einzureichen. Die dort
geforderten Unterlagen oder Erklärungen sind beizufügen.

6.2 Die Anzahl der zu stellenden Anträge wird auf 2 je amtsfreie Gemeinde
und 2 je Amt mit den amtsangehörigen Gemeinden begrenzt.

6.3 Der Kreistag beschließt nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung
über die beantragten und durch den Landrat geprüften Investitionsanträge
der Gemeinden und Ämter anhand einer vom Landrat erarbeiteten
Vorschlagsliste.

6.4 Der Landrat ist Bewilligungsbehörde.
6.5 Nicht berücksichtigte Anträge werden an die Antragsteller zurückgeschickt.

7. Auszahlungen, Verwendungsnachweis:
7.1 Die Auszahlung der bewilligten Mittel bei Teilrechnungen erfolgt nach

ordnungsgemäßer Rechnungslegung (Kopien der Originalrechnungen
mit sachlicher und rechnerischer Richtigzeichnung durch die Gemeinde/
das Amt)

7.2 Mit der Schlussrechnung (Kopie nach 7.1.) in Höhe von in der Regel
mindestens 20% der gesamt förderfähigen Kosten sind die geforderten
Verwendungsnachweise vorzulegen.

7.3 Wenn für eine Investition nur eine Rechnung vorgelegt wird oder die
erste Rechnung mehr als 80 % der gesamt förderfähigen Kosten
ausmacht, sind die unter 7.2 genannten Unterlagen mit einzureichen.

7.4 Erst nach Abschluss der Prüfung durch den Landrat wird die Schluss-
/Rechnung bezahlt.

7.5 Während der Investitionsdurchführung und nach Abschluss der
Maßnahme können Prüfungen vor Ort unter Einsichtnahme in die
gesamten Unterlagen durch die Bewilligungsbehörde durchgeführt
werden.

8. Schlussbestimmungen
8.1 Der Kreistag kann durch Beschluss abweichende Regelungen zur

Bewilligung der Zuwendungen treffen.
8.2 Abweichend von Ziffer 6.1 ist für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr

2007 begonnen werden / wurden der Antrag bis spätestens 01.08.2007
einzureichen.

8.3 Diese Strukturfondsrichtlinie tritt am Tag nach der Bekanntmachung
im Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald in Kraft.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Förderrichtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur
Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds
(Strukturfondsrichtlinie) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Lübben, den 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Der Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald hat in seiner Sitzung am
16.05.2007 nachfolgende 1. Änderung der Richtlinie des Landkreises
Dahme-Spreewald zur Förderung der Gründung und Festigung von
Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren ihres Bestehens im Landkreis
Dahme-Spreewald (Kleinkreditprogramm für Existenzgründer) vom
14.09.2006 beschlossen:

I. Änderung der Richtlinie
1. Nummer 1 „Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage“ wird wie folgt

geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „des Beschlusses“ durch die Worte „der
Beschlüsse“ ersetzt.

b) Nach den Worten „vom 13.09.2006“ werden die Worte „sowie Nr.
2007/028-1 vom 16.05.2007“ eingefügt.

2. Nummer 5.2 „Form der Zuwendung“ wird folgendermaßen geändert:

a) Unter dem Punkt „Zinssatz“ wird die Prozentzahl „9,5 %“ durch die
Prozentzahl „7,5 %“ ersetzt.

3. Nummer 6 „Verfahren“ wird in folgender Weise verändert:
a) In Punkt. 6.2. „Bewilligungsverfahren“ wird in Satz 4 die Prozentzahl

„9,5 %“ durch die Prozentzahl „7,5 %“ ersetzt.

II. In-Kraft-Treten
Die 1. Änderung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur
Förderung der Gründung und Festigung von Kleinstunternehmen in den
ersten drei Jahren ihres Bestehens im Landkreis Dahme-Spreewald
(Kleinkreditprogramm für Existenzgründer) tritt mit Wirkung vom
01.01.2007 in Kraft.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird gemäß § 5 Abs. 3 Landkreisordnung für das Land Brandenburg
die öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderung der Richtlinie des
Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Gründung und Festigung
von Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren ihres Bestehens im
Landkreis Dahme-Spreewald (Kleinkreditprogramm für Existenzgründer)
angeordnet.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Erste Änderung der Richtlinie
des Landkreises Dahme-Spreewald

zur Förderung der Gründung und Festigung
von Kleinstunternehmen

in den ersten drei Jahren ihres Bestehens
im Landkreis Dahme-Spreewald

(Kleinkreditprogramm für Existenzgründer)

1. Zuwendungszweck
Der Landkreis Dahme-Spreewald gewährt im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel für sozial bedürftige Kinder, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis haben, aus Anlass der Einschulung
eine einmalige finanzielle Zuwendung.
Die gewährte Zuwendung soll sichern, dass, unabhängig von der sozialen
Situation, die erforderliche Grundausstattung eines Schulanfängers
bereitgestellt werden kann.

2. Zuwendungshöhe
Die Höhe der gewährten einmaligen Zuwendung beträgt pauschal
80,00 Euro pro Kind.

3. Berechtigter Personenkreis
Zuwendungsberechtigt sind Eltern bzw. ein Elternteil oder Personen, in
deren Haushalt das Kind lebt, von Schulanfängern die im Jahr 2007 in einer
Grundschule der öffentlichen Trägerschaft oder der freien Trägerschaft
(Ersatzschule) eingeschult werden und die Empfänger von Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II),
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) oder des Asylbewerberleistungsgesetzes
(AsylbLG) sind. Das einzuschulende Kind muss entweder Mitglied einer
Bedarfsgemeinschaft sein oder einen eigenständigen Anspruch auf o. g.
Leistungen besitzen.

4.Ausreichungsmodalitäten
Für die Ausreichung der Zuwendung bedarf es einer formlosen
Antragstellung.

Richtlinie zur Ausreichung einer
finanziellen Zuwendung

des Landkreises Dahme-Spreewald
für sozial bedürftige Kinder

aus Anlass der Einschulung im Jahr 2007
(„Zuckertütenfonds“)

Zum Nachweis der Bedürftigkeit ist ein aktueller Leistungsbescheid über den
Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den
Bestimmungen des SGB II, SGB XII oder des AsylbLG vorzulegen sowie
der von der Schule ausgereichte Einschulungsnachweis.
Bei nachgewiesener Bedürftigkeit erfolgt, mit Bescheiderteilung, die Zahlung
bargeldlos auf ein anzugebendes Konto.
Die Antragstellung hat spätestens bis zum 31.08.2007 im Sozialamt des
Landkreises Dahme-Spreewald, Beethovenweg 14 in 15907 Lübben
(Spreewald) bzw. in der Nebenstelle in 15711 Königs Wusterhausen,
Brückenstraße 41 zu erfolgen.

5. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lübben, 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Richtlinie zur Ausreichung einer finanziellen Zuwendung des
Landkreises Dahme-Spreewald für sozial bedürftige Kinder aus Anlass der
Einschulung im Jahr 2007 („Zuckertütenfonds“) wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Lübben, den 18.05.2007

Martin Wille
Landrat

Amtliche Mitteilungen
des Landkreises Dahme-Spreewald

Dem Landkreis Dahme-Spreewald stehen im Rahmen des Bundesprogramms
„Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ 100.000  Euro zur Verfügung,
um Initiativen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus zu unterstützen.

Insgesamt wurden 27 Anträge auf Förderung von bekannten und ansässigen
Akteuren aus dem Landkreis in Höhe von 255 440 Euro aus dem
Bundesprogramm gestellt.
Ein extra gebildeter Begleitausschuss, der sich aus den verschiedensten
zivilgesellschaftlichen Partnern zusammensetzt, sichtete und bewertete die
Anträge.
Diese mussten mit einer detaillierten Darstellung der Ziele und
Einzelmaßnahmen sowie der Kosten untersetzt werden.
Der Begleitausschuss hat für folgende Projekte finanzielle Zuwendungen
bewilligt:

Projekt: „Gelebte Demokratie“
Akteur: Institution Innovative Schule –unsere Zukunft
Zuwendungssumme: 10.000,00 Euro

Projekt: „Weltoffenes Dahme-Spreewald“
Akteur: Tolerantes und demokratisches Dahme-Spreewald
Zuwendungssumme: 10.000,00 Euro

Projekt: „Koordinierungsstelle“
Akteur: Netzwerk Sachsen –gegen Rechtsextremismus,

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit e. V.
Zuwendungssumme: 15.000,00 Euro

Projekt: „Zwischen Gestern und Heute“
Akteur: Stadtjugendring Königs Wusterhausen e. V.
Zuwendungssumme: 3.000,00 Euro

Projekt: „Jugendkulturen und Geschichte(n) im ZEWS“
Akteur: Kinder- und Jugendgruppe Eichwalde e. V.
Zuwendungssumme: 1.900,00 Euro

Projekt: „Ab in die Mitte“
Akteur: Jugendclub Fontane
Zuwendungssumme: 500,00 Euro

Projekt: „Miteinander und Füreinander“
Akteur: Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald
Zuwendungssumme: 2.000,00 Euro

Projekt: „Rechtsextremismus –ein Gesellschafts-
problem –Zivilcourage stärken“

Akteur: Forum gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus Lübben

Zuwendungssumme: 2.500,00 Euro

Projekt: „Gedenkstättenfahrt Ravensbrück“
Akteur: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Fläming-

Spreewald e. V.
Zuwendungssumme: 2.500,00 Euro

Projekt: „Schüler- und Jugendkonzert send a signal –
Halbe bleibt bunt“

Akteur: Verein zur Förderung des Aktionsbündnisses gegen
Heldengedenken und Naziaufmärsche Halbe e. V.

Zuwendungssumme: 6.000,00 Euro

Projekt: „Jugendseminar über den Nationalsozialismus“
Akteur: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Fläming-

Spreewald e. V.
Zuwendungssumme: 3.000,00 Euro

Projekt: „Aufmucken“
Akteur: Bunte Aktion
Zuwendungssumme: 6.000,00 Euro

Projekt: „Back to the History“
Akteur: Verein zur Förderung der Antifaschistischen

Mahn- und Gedenkstätte Lieberose e. V.
Zuwendungssumme: 2.000,00 Euro

In der Junisitzung des Begleitausschusses wird über weitere vier Projekte
eine Entscheidung getroffen.

Lokaler Aktionsplan wird umgesetzt
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Ansprechpartner Telefon

Amt für Jugend, Sport und Freizeit 0 35 46 / 20 17 30
Verwaltungsstelle Lübben
Verwaltungsstelle Königs Wusterhausen 0 33 75 / 26 26 53

Kinder- und Jugendschutzstellen
Kinder-undJugendwohnanlage
„Waldschlösschen“    Lübben 0 35 46 / 2 76 01 21
Kinder- und Jugendhaus Königs Wusterhausen 0 33 75 / 25 78 34

Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e.V. 0 35 46 / 71 69
Diakonisches Werk Neukölln-Oberspree e.V. KWh 0 33 75 / 21 150

Kindheit e. V. Wildau 0 33 75 / 50 37 21
0 33 75 / 50 47 02

Suchtberatungsstellen
Tannenhof Berlin-Brandenburg e. V.
Königs Wusterhausen 0 33 75 / 29 35 85
Lübben (Außenstelle) 0 35 46 / 20 17 82
Luckau (Außenstelle) 0 35 44 / 50 82 05

Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch
kranke Menschen
Horizonte e. V. Lübben 0 35 46 / 22 65 56
Lebenswelten e. V. Königs Wusterhausen 0 33 75 / 29 69 89

Schulpsychologen
Sitz Lübben 0 35 46 / 20 17 07
Sitz Königs Wusterhausen 0 33 75 / 26 30 18

Soziales Zentrum Caritas/Diakonie
Sitz Königs Wusterhausen
Tee und Wärmestube 0 33 75 / 21 08 12 1
CARIsatt 0 33 75 / 21 08 12 7

Selbshilfegruppen Alleinerziehender
SHIA e.V. Sitz Königs Wusterhausen 0 33 75 / 29 47 52

REKIS - Regionale Kontakt und Informationsstelle
für Selbsthilfe 0 33 75 / 52 37 38
Sitz Königs Wusterhausen 0 33 75 / 52 37 39

Gesundheitsamt
Verwaltungsstelle Lübben
Sozialpsychiatrischer Dienst 0 35 46 / 20 17 72
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 0 35 46 / 20 17 87
Verwaltungsstelle Königs Wusterhausen
Sozialpsychiatrischer Dienst 0 33 75 / 26 30 04
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 0 33 75 / 26 30 16

0 33 75 / 26 30 13

Krankenhäuser
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Lübben 0 35 46 / 75 25 8

0 35 46 / 75 34 3
Asklepios Klinik Lübben 0 35 46 /   2 90
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Königs Wusterh. 0 33 75 / 28 80
Asklepios Klinik Teupitz 03 37 66 / 6 60

Polizei

Polizeiwache Lübben 0 35 46 /   7 70
Polizeihauptwache Königs Wusterhausen 0 33 75 / 27 00
Polizeiwache Schönefeld 030 / 63 48 00
Beratungsstelle 0 33 75 / 92 24 20
Notruf 1 10

Familiengerichte
Amtsgericht Lübben 0 35 46 / 22 10
Amtsgericht Königs Wusterhausen 0 33 75 / 27 10

Frauenhaus Königs Wusterhausen 0 33 75 / 50 16 92

Kinder- und Jugendtel. des Kinderschutzbundes
(Montag – Freitag 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr) 0800 / 1 11 03 33

Telefonseelsorge 0800 / 1 11 01 11

Weißer Ring e. V. Schulzendorf 0 33 / 76 29 36 66

0 18 03 / 34 34 34

Beratungs- und Hilfsangebote im LDS zum
Kinderschutz

erstellt vom Arbeitskreis „Kinderschutz“

Nichtamtliche Mitteilungen
des Landkreises Dahme-Spreewald

Von Pflaumenkuchen und Mobiles

Atelierbesuch bei Uwe Mücklausch in Goßmar bei Luckau. Die Sonne meint
es gut an diesem Wochenende. Im Hof unter dem blauen Himmel herrscht
eine mediterrane Stimmung. Auf dem Tisch duftet frisch gebackener
Pflaumenkuchen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Uwe Mücklausch,
Förderstipendiat der Stiftung Dahme-Spreewald der
Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam und von daher Teilnehmer
der diesjährigen „aquamediale ® 3“ in Lübben, lächelt verschmitzt.

Seit 1991 fördert die EU über die Gemeinschaftsinitiative LEADER
Entwicklungen im ländlichen Raum. Im Wirtschaftsraum Spreewald wurden
im Zeitraum von 2002 bis 2006 bereits über 70 LEADER-Projekte
verwirklicht. Diese  guten Erfahrungen sollen künftig auch für  Kooperationen
mit anderen Regionen genutzt werden.

LEADER – Neue Wege in die Zukunft

Um unterschiedliche EU-Fördermöglichkeiten wie zum Beispiel den
Europäischen Sozialfonds (ESF), den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) oder   INTERREG  sinnvoll und effektiv zu verknüpfen,
trafen sich Dieter Irlbacher, Geschäftsführer des Spreewaldverein e.V.
(Mitte) und die EU-Beauftragte des Landkreises, Anika Damian (2.v.l.), mit
Fachkollegen im  rumänischen Landkreis Alba, der in der Region Centru in
Transilvanien liegt. Ausgelotet wurde eine mögliche  Zusammenarbeit über
das EU-Projekt IdeQua. Der Landkreis Alba hat eine Fläche von ca. 6.200 km²
und etwa 400.000 Einwohner. Hier sollen mehrere Förderregionen gebildet
werden. Im Herbst ist ein weiteres Treffen im Spreewald geplant.

1966 in Altdöbern geboren, hat er zunächst in Greifswald Kunsterziehung
und von 1987-1992 an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee Architektur
studiert. Von 1992/93 ist er, den es mit aller Macht zur Malerei drängt,
Meisterschüler bei Professor Dietrich Noßky daselbst. Seitdem arbeitet er

freiberuflich als Architekt und bildender Künstler in Berlin und Goßmar.
In der großen Tordurchfahrt des Vierseithofes dreht sich ein Modell aus
Pappe. Linie, Fläche und Raum kommen zueinander, sagt der Architekt und
der Künstler fügt hinzu, dass sich hinter dieser eher nüchtern klingenden
Aufzählung eine poetische Idee verbirgt, zu der die „Königskinder“ die
Vorlage geliefert haben. Von der Leiter herab erklärt er die Mechanik seines
mobilen Kunstwerkes, das ab 14. Juni unter der Brücke im Lübbener
Hafen 1 hängen wird. Dem Prinzip sich drehender Mobiles folgend, werden
an Stahlseilen drei flächige Elemente abgehängt, die der Wind in
Drehbewegungen versetzt. Um die Drehachse in der Senkrechten zu halten,
sind am Ende der Stahlseile gusseiserne Kugeln angebracht, die Schwankungen
ausgleichen und während der Rotation für Stabilität sorgen. Die Flächen
selbst sind aus 2 mm dünnem Stahlblech geformt, wobei Geometrie und
Ornament bei der Formgebung Pate gestanden haben. Sie werden sich mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen und dabei als Spiegelbild auf der
Wasseroberfläche zu erkennen sein. Apropos drehen. Die Technik hierfür
ist vom Feinsten und kommt eigentlich aus dem Flugzeugbau. Zunächst habe
er auch an Farbe gedacht, daran, die Flächen in leuchtenden Tönen zu
streichen. Inzwischen vertraut er ganz auf die Wirkung der Oberfläche des
Materials Stahl und dessen natürliche Verwitterung sowie auf die Formen,
die er entwickelt hat.
Mit den bewegten Objekten von Uwe Mücklausch verhält es sich so ähnlich
wie mit den Königskindern, die nicht zueinander kommen können. Nur hat
es bei ihm weniger mit der Tiefe des Wassers oder mit menschlicher
Missgunst tun. Vielmehr können die reale Erscheinung und das fiktive Bild
nicht ohne einander sein, finden aber, getreu dem Prinzip Königskinder,
trotz räumlicher Nähe nicht zueinander. Uwe Mücklauschs Auslegung
versteht sich als origineller Zugriff auf das Thema der aquamediale ® 3, die
am 15. Juni beginnt und – sie ist, wie die anderen Kunstobjekte auch, zum
Anschauen gedacht. Während wir noch fachsimpeln, fällt das Licht schräg
in den Hof. Zum Pflaumenkuchen ist eine Kaffeekanne gekommen und
eigentlich ist ja alles gesagt.
Herbert Schirmer, Kurator der aquamediale ® 3

Lucian Docea, Anika Damian, Dieter Irlbacher, Dr. Birgit Schliewenz,
Petre Ionescu in der Kreisverwaltung Alba Iulia

Uwe Mücklausch in seinem Atelier

Die zweite Brandenburgische Künstlermesse findet vom
16. bis 18. November 2007 unter der Schirmherrschaft von
Kulturministerin Prof. Dr. Johanna Wanka und Wirtschaftsminister
Ulrich Junghanns in Potsdam statt.

Veranstaltungsort
Schinkelhalle und Kunstraum, Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam

Veranstalter
Kulturwerk des Brandenburgischen Verbandes Bildender Künstlerinnen
und Künstler e.V., Hermann-Elflein-Str. 18, 14467 Potsdam
Tel. 0331-2706538, Fax: 0331-2706539
Email: kunstmesse@bbk-brandenburg.de
Ansprechpartner: Daniela Dietsche

Messe Potsdam GmbH, Parkstr. 2, 14469 Potsdam
Tel. 0331-2016674, Fax: 0331-2016677
Email: enrico.schulze@messe-potsdam.de
Ansprechpartner: Enrico Schulze

Ideeller Träger
Brandenburgischer Verband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V.
Hermann-Elflein-Str. 18, 14467 Potsdam, Tel. 0331-2706538, Fax: 0331-
2706539, Email: kunstmesse@bbk-brandenburg.de

Teilnahmeberechtigung
Mitglieder des BVBK sowie professionell arbeitende, bildende
Künstlerinnen und Künstler (keine KunsthandwerkerInnen), die ihren
Schaffensschwerpunkt im Land Brandenburg haben und folgende
Voraussetzungen erfüllen: künstlerische Ausbildung und/oder
nachweisbare, kontinuierliche Ausstellungstätigkeit.

Anmeldung/Bewerbung
Die Anmeldung zur Teilnahme an der ART BRANDENBURG erfolgt
verbindlich auf einem Anmeldeformular, das unter www.art-
brandenburg.de heruntergeladen oder in der Geschäftsstelle des BVBK
angefordert werden kann. Der Anmeldung fügen Sie bitte ihre Vita und
4-5 Fotoabzüge bei, max. A4, die charakteristisch sind für Kunstobjekte,
die zur Messe gezeigt werden sollen. Die Zulassung als Aussteller erfolgt
mit der Übersendung der Standbestätigung durch den Veranstalter.
Die Bewerbung ist zu richten an:
Brandenburgischer Verband Bildender Künstlerinnen und
Künstler e.V.
ART BRANDENBURG, Hermann-Elflein-Str. 18, 14467 Potsdam
Einsendeschluss: 15. Juli 2007 (Datum des Poststempels)

Zulassung
Die Entscheidung über die Zulassung trifft eine Jury.

Interessenten erhalten die Bewerbungsunterlagen auch beim
Landkreis Dahme-Spreewald
Amt für Schulverwaltung und Kultur
Schulweg 13, 15711 Königs Wusterhausen
Ansprechpartner: Karin Stöckigt
Tel: 03375/ 26 1622, e-mail: Kultur@dahme-spreewald.de

Ausschreibung
für Bildende Künstlerinnen und Künstler

ART BRANDENBURG 2007

Die untere Jagd- und Fischereibehörde informiert, dass mit
Gesetzesänderung vom 11.05.2007 die Wiedereinführung des
Jugendfischereischeines beschlossen wurde und am 15.05.2007 in Kraft
getreten ist.

Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren
einen Jugendfischereischein erwerben können. Dieses neue Dokument ist
in der Farbe neonorange erhältlich. Die bestehende Gebührenordnung legt
eine Gebühr in Höhe von   2,50 Euro fest.  Zur Ausstellung des Ausweises
sind ein aktuelles Passbild sowie die Angabe der persönlichen Daten
erforderlich.  Es wird darauf hingewiesen, dass der Jugendfischereischein nur
für die Angelfischerei in anderen Bundesländern notwendig ist.
Die bestehenden Regelungen hinsichtlich der Fischereiabgabe des Landes
Brandenburg für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren  bleiben bestehen.

Informationen unter:
Landkreis Dahme-Spreewald, Ordnungsamt
Beethovenweg 14, 15907 Lübben, Tel: 03546 20 1515
E-Mail: Ordnungsamt@dahme-spreewald.de

Pünktlich zur offiziellen Eröffnung der Badesaison am 15. Mai 2007 liegen
die ersten Untersuchungsergebnisse der Wasserqualität an den überwachten
Badestellen  vor. Danach gibt es an den ca. 50 Badestellen im Landkreis
Dahme-Spreewald keine Beanstandungen. Die konkreten
Besichtigungsberichte sind auf der Internetseite des Landkreises unter
www.dahme-spreewald.de, Aktuelles abrufbar.
Auffällig waren die im Vergleich zum Vorjahr  relativ schlechten Sichttiefen
an der Zernsdorfer-Lanke, im Langen See in Dolgenbrodt und im Neuendorfer
See. Die Badestelle „Seebad-Zeuthen“ am Miersdorfer See wurde bisher
nicht vom Gesundheitsamt überwacht, da das Bad erst am 30. Mai offiziell
öffnet. In den Monaten Mai bis September werden von Mitarbeitern des
Gesundheitsamtes in 14-tägigen Abständen Wasserproben an öffentlichen
Badestellen  entnommen und gemäß Badestellenverordnung des Landes
Brandenburg untersucht. Badestellen mit lokaler Bedeutung werden im
 4-Wochen-Rhythmus überprüft. Für die Beurteilung sind besonders die
mikrobiologischen Untersuchungsergebnisse wichtig. Es werden aber auch
chemische Parameter untersucht und das Vorhandensein von Blaualgen
überprüft. Zusätzlich zu diesen im Labor ermittelten Werten, wird die
Sichttiefe der Gewässer bestimmt, die Wassertemperatur gemessen und der
Zustand der landseitigen Flächen beurteilt. Die Untersuchungsergebnisse
und die Beurteilung der Badestelle werden laufend den Betreibern bzw. den
Ämtern und Gemeinden mitgeteilt und öffentlich ausgehängt.

Start in die Badesaison
Gute Badewasserqualität

im Landkreis Dahme-Spreewald

Jugendfischereischein erhältlich
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Ende  Amtsblatt

Neukölln im Kunstfieber: Das Kunst- und Kulturfestival begibt sich bei
seiner 9. Auflage wieder auf  Spurensuche im Neuköllner Kunst-Dschungel.

Vom 22. bis 24. Juni ist es wieder soweit: beim
Kunst- und Kulturfestival 48 STUNDEN
NEUKÖLLN präsentiert Berlins multikultigster
Bezirk sein experimentierfreudiges kreatives
Gesicht. Die lebendige Neuköllner
Kunstszene, die im Untergrund blüht und gedeiht,
geht erneut ans Licht mit temporären Galerien,
unerwarteten Kunstaktionen, Schaufensterkunst,
spannenden Open Air-Installationen, Licht- und
Windkunst bis hin zu Interventionen im Stadtraum.
Das Festival fungiert als eine Art offene Bühne, auf der an mehr als 160
ungewöhnlichen und interessanten Orten über 360 Kunstaktionen dargeboten
werden. Das aktuelle Schlagwort Klimawandel zieht auch am diesjährigen
Festival nicht sang- und klanglos vorüber. Es wird heiß in der Klimazone
Neukölln und das zeigen ausgewählte Künstlerinnen, die ihre Positionen
zur Witterungslage im Bereich der zeitgenössischen Kunst auf  innovative
Art vertreten.
Aber nicht nur der atmosphärische Wandel wird thematisiert – es geht um
soziale und politische Veränderungen, zunehmende Globalisierung, aber
auch Klimawandel im privaten Bereich. So ziehen die steigenden
Temperaturen nach draußen, auf  Balkone und Terrassen und schwingen das
Festival in luftige Höhen. Die diesjährige Veranstaltungsreihe Über den
Dächern von Neukölln bringt schräge Aktionen auf Dachterrassen,
Parkdecks und Balkonen.
Für Abkühlung und eine frische Brise sorgt das Festival-Highlight
Windkanal: Luft- Wind- und Klanginstallationen verwandeln die Neuköllner
Brücken in ein visuelles und akustisches Abenteuer der besonderen Art.
Weitere  überraschende künstlerische Verwandlungen entlang des Neuköllner
Schifffahrtskanals schlagen hohe Wellen und sorgen für erfrischenden
Aufwind.
Aber auch auf dem Landweg gibt´s viel zu entdecken! Nicht-Neuköllner
ebenso wie alteingesessene Kiezbewohner können sich getrost in den
Kunst-Dschungel des Bezirks stürzen: Die ortskundigen Leader der
Neukölln-Safaris führen sie sicher und auf unterhaltsame Art und Weise
an geheime Orte und versteckte Winkel. Festivalbesucher erhalten Einblicke,
die sonst verborgen bleiben und werden durch die künstlerische Fülle zum
Staunen gebracht.
Vielleicht führt Sie Ihr nächster Trip nach Neukölln? Nähere Informationen
unter www.48-stunden-neukoelln.de. Konzipiert und veranstaltet werden
die 48 STUNDEN NEUKÖLLN von Kulturnetzwerk Neukölln e.V.
1996 gegründet, fördert und vernetzt das Kulturnetzwerk seither
Einrichtungen und Projekte im Bezirk Neukölln, darunter die Neuköllner
Oper, die Werkstatt der Kulturen, das Museum Neukölln oder der Comenius-
Garten.
48 STUNDEN NEUKÖLLN
Kulturnetzwerk Neukölln e.V., Karl-Marx-Str. 131, 12043 Berlin
Marei Grundhöfer, Juliette Montier (Pressearbeit)
grundhoefer@kulturnetzwerk.de, montier@kulturnetzwerk.de
Tel. 030 / 6824 7821

48 STUNDEN NEUKÖLLN 2007

Infrastrukturminister Reinhold Dellmann und der Präsident der
Brandenburgischen Architektenkammer Bernhard Schuster haben am
4. Mai 2007 in Eberswalde die Preisträger des 7. Brandenburgischen
Architekturpreises geehrt.

Das Ministerium vergibt den Architekturpreis seit 1995 in Zusammenarbeit
mit der Brandenburgischen Architektenkammer im zweijährigen Rhythmus.
Die Auslobung 2007 stand unter dem Motto „Architektur neues
Brandenburg“ und knüpft damit an den im vergangenen Jahr beim Verlagshaus
Braun erschienenen gleichnamigen Führer zu moderner Baukunst in
Brandenburg an.
74 Teilnehmer hatten sich mit Gebäuden und Anlagen aus den Jahren 2004
- 2006 beworben, eine hochkarätig besetzte Jury bewertete die Arbeiten und
vergab nach Bereisung der engeren Wahl sechs Auszeichnungen, davon
gingen drei in den Landkreis Dahme-Spreewald. Infrastrukturminister
Reinhold Dellmann: „Beispiele für zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten
sowie Denkanstöße für das Bauen im Bestand zählen 2007 zu den wichtigsten
Botschaftsträgern im kleinen wie im großen Maßstab. Ideenreiche
Privatinitiativen, selbstbewusste Projekte der öffentlichen Hand und
innovative Technologiezentren bezeugen das kreative Potential in unserem
Land. Hier zeigt sich, was moderne Architektur im städtebaulichen Kontext
leisten kann, um Lebensqualität zu steigern, Standorte zu stärken und
Identität zu schaffen. Wir wollen mit Architekten und Bauherren gemeinsam
daran arbeiten, dass Brandenburgs Städte und Dörfer noch schöner werden.“
Kammerpräsident Bernhard Schuster betonte, dass sich die  Preisträger
durch ihren Mut zu starken, klaren Positionen, aber auch durch eine ganz
große Feinfühligkeit gegenüber den speziellen Anforderungen des jeweiligen
Ortes auszeichnen würden.
Mit einem Preis für Zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten wurde das
Technologiezentrum für Luft- und Raumfahrt in Wildau ausgezeichnet.
Architekten: Georg Gewers, Prof. Swantje Kühn, Oliver Kühn
Bauherr: Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH
Begründung: Die liegenden Formate und horizontalen Verschattungs-
elemente der Fassaden lassen das Gebäude als „schnelle“ Karosse erscheinen
- ein der Bauaufgabe angemessener Eindruck und neuer Beitrag für den
traditionellen Industriestandort.
Als beispielhafte Lösung für das Bauen im Bestand wurden
der Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Schulzendorf
prämiert.
Architekten: Sascha Zander, Christian Roth
Bauherr: Gemeinde Schulzendorf
 Begründung: Eine nahtlose Hülle aus geflochtener Weide verbindet den
Plattenbau mit zu beiden Seiten angefügten Erweiterungen, innen prägen
zwei durch die Anbauten entstandene Lichthöfe sowie fröhliche Farben die
zentralen Räume.
Für ihr Projekt Haus Clemen in Mittenwalde erhielten Architektin
und Bauherr Stefanie und Carsten Clemen den Förderpreis für junge
Architekten. In der Begründung heißt es, der Neubau eines Einfamilienhauses
würde Wohnen und Arbeiten unter einem Dach ermöglichen. Das Projekt
zeichnet sich durch Funktionalität und Flexibilität in der  Nutzung und  einen
hohen gestalterischen Anspruch mit ökologischem Bauen und
Passivhausstandard aus.
Der nächste wichtige Termin für Architekturfreunde in Brandenburg lässt
übrigens nicht lange auf sich warten. Am 24. Juni ist Tag der Architektur:
43 moderne Bauwerke zwischen Elbe und Oder sind dann geöffnet und
werden von ihren Architekten vorgestellt. Weitere Informationen unter:
info@ak-brandenburg.de

LDS-Bauten mit Brandenburgischem
Architekturpreis 2007 ausgezeichnet

Im Landkreis Dahme-Spreewald fand am 24. Mai 2007 bereits der
3. Fachtag zum Thema Kinderschutz statt.
Unter dem Motto „Sicherung des Kinderschutzes – eine Verpflichtung die
alle angeht“ standen in diesem Jahr Risikoabschätzung und Kooperation
im Vordergrund des Fachtages.

Vor 58 Jahren beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Artikel
6 regelt, dass die Erziehung von Kindern vorrangiges Recht der Eltern und
zugleich deren Pflicht ist. Die primäre Aufgabe des Staates ist es, die Eltern
bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen.

Landrat Martin Wille wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass Kinder
und Familien  besonders in schwierigen Lebenssituationen Anspruch auf
rechtzeitige und verlässliche Hilfen haben.

Zur Verbesserung des Kinderschutzes ist es erforderlich, dass in allen
Bereichen eine gesellschaftliche Mitwirkungsverantwortung an gedeihlichem
Aufwachsen von Kindern wahrgenommen wird. Regelmäßig arbeiten
Institutionen wie Kinderkliniken, Hebammen, Kitas, Schulen, Polizei,
Amtsgerichte, Fachämter des Landkreises und andere Leistungserbringer
zusammen, um Kindervernachlässigung und – misshandlungen zu verhindern.

Ein wirksamer Kinderschutz muss aber möglichst frühzeitig mit Hilfen da
ansetzen, wo eine entsprechende Unterstützung im Erziehungsprozess
nachhaltig beeinflusst werden kann.
Sozialdezernent Carsten Saß gab auf dem Fachtag bekannt, dass der
Landkreis deshalb zurzeit das Präventionskonzept „Lebensfrohe Kinder im
Landkreis Dahme-Spreewald“ erarbeitet. Das Konzept wurde bereits in
einer Vorstandssitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und
Gemeindebundes vorgestellt und wird demnächst für eine möglichst breite
Diskussion den Kommunen des Landkreises zur Verfügung gestellt.

Mit diesem Konzept soll einerseits die Elternkompetenz gestärkt werden.
Ziel des Konzeptes ist außerdem die Stärkung der Prävention von
Entwicklungsstörungen in der Kindheit. Dadurch sollen Langzeitdefizite
und Kriseninterventionen im späteren Leben vermieden werden.

Eine wesentliche Maßnahme in diesem Konzept ist der Ausbau von frühen,
offenen, niederschwelligen und wohnumfeldbezogenen Hilfsangeboten für
Familien.

Untersuchungen weisen darauf hin, dass Kinder in den ersten Lebensjahren
eine besondere Risikogruppe darstellen.

Der Landkreis Dahme-Spreewald konnte außerdem zusammen mit dem
Klinikum Dahme-Spreewald im Rahmen des heutigen Fachtages den
Startschuss für ein Lokales Netzwerk für gesunde Kinder geben.

Die Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Sport und Freizeit, Irene Richter,
ist begeistert von diesem neuen außergewöhnlichen Projekt.

Mit ehrenamtlichen Paten wird die gesundheitliche – soziale Entwicklung
aller Kinder gefördert. Die familienbildenden Angebote beginnen in der
Schwangerschaft und begleiten die Familie mit ihren Kindern in den ersten
Lebensjahren.
Das Außergewöhnliche ist, dass ehrenamtliche Paten die Familien
aufsuchen und deren Kompetenzen stärken.

Das Projekt macht sich die Tatsache zunutze, dass die Chancen für eine
Prävention unmittelbar nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren am
größten sind. Als wichtigen Baustein bezeichnete in diesem Zusammenhang
Sozialdezernent Saß die Tatsache, dass sich bereits 2 Hebammen zu
Familienhebammen weiterbilden lassen. Familienhebammen sind Hebammen
mit einer Zusatzqualifikation, deren Arbeitsschwerpunkt  auf der
psychosozialen, medizinischen Beratung und Betreuung von Risikogruppen
durch aufsuchende Tätigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen und Berufsgruppen liegt. Familienhebammen betreuen
schwangere Frauen, Mütter und ihre Kinder bis zum vollendeten
1. Lebensjahr, die gesundheitlichen, medizinisch-sozialen oder
psychosozialen Risiken ausgesetzt sind, u.a. Alleinerziehende,
Ausländerinnen, Frühgeborene, minderjährige Mütter, Psycho-Soziale
Problemstellungen (Partnerprobleme, Straffälligkeit, Verdacht auf
Kindesmisshandlung, totes oder behindertes Kind).

Als Träger des Projektes „Lokale Netzwerke Gesunde Kinder“ konnte das
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH gewonnen werden. Deren
Geschäftsführerin  Frau Jutta Soulis und ihr Team waren nach einer ersten
Kontaktaufnahme dazu sofort bereit. Es freut uns sehr, dass sich mit
unserem Klinikum ein so anerkanntes Haus dem wichtigen Thema widmet,
erklärte Landrat Martin Wille. Die Geschäftsführerin wird bei der Umsetzung
maßgeblich von  Renate Karsch – Pflegedienstleitung, sowie Dr. med.
Torsten Karsch – Chefarzt Pädiatrie unterstützt. Projektmanagerin  Heidrun
Fölsner übernimmt die Koordination.

In der Projektgruppe arbeiten seitens des Landkreises Dahme-Spreewald
Carsten Saß, Beigeordneter und Dezernent für Bildung, Kultur, Jugend,
Gesundheit und Soziales und  Irene Richter – Amtsleiterin des Amtes für
Jugend, Sport und Freizeit mit.

Hintergrundinformationen
zum Fachtag Kinderschutz:

Der Landkreis führte seit 2005 bereits 2 Fachveranstaltungen zum
Kinderschutz durch.
Im Jahr 2005 standen die Suche nach Definitionen, ärztlicher Diagnostik und
die Optimierung institutioneller Kooperationsformen im Mittelpunkt. Die
Themen Datenschutz, Erscheinungsformen von psychischer
Vernachlässigung  und Missbrauch kleiner Kinder sowie sexueller Missbrauch
waren Schwerpunkte der Fachveranstaltung des Jahres 2006.

Das Thema der heutigen Veranstaltung „Risikoabschätzung und
Kooperation“ dient dazu, den fachlichen Austausch in interdisziplinären
Fallbesprechungen zu suchen und Risikoabschätzungen gemeinsam zu
üben.
Daraus werden konkrete Vereinbarungen für die Kooperationen beim
Kinderschutz zu treffen sein.

„Sicherung des Kinderschutzes –
eine Verpflichtung die alle angeht“

Risikoabschätzung und Kooperation

3. Fachveranstaltung im LDS
- Über 200 000 Bundesbürger erleiden jährlich einen Schlaganfall
- 20% der Betroffenen sterben innerhalb von 4 Wochen, rund ein

Drittel innerhalb eines Jahres
- Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in

Deutschland
- Etwa 70% der Überlebenden bleiben langfristig behindert

Diese erschreckenden Zahlen könnten positiv beeinflusst werden, wenn die
Betroffenen Symptome kennen und entsprechend ernst nehmen würden,
wie dies beispielsweise bei einem Herzinfarkt seit vielen Jahren schon der
Falle ist.
Wie hier sind auch bei einem Schlaganfall die ersten Stunden für die Therapie
und den Verlauf der Erkrankung entscheidend. Wenn man die oben
aufgeführten Zahlen betrachtet, tut offensichtlich Aufklärung not – jeden
kann es treffen ist die Botschaft.
Dieser Artikel soll helfen, Informationslücken zu schließen und letztlich das
Leid der Betroffenen durch bessere Behandlungsmöglichkeiten bei
rechtzeitigem Hilfeersuchen zu vermindern.

Teil 1

Was ist ein Schlaganfall?

Ein Schlaganfall, auch Hirnschlag oder Apoplexie genannt, ist die Folge einer
Durchblutungsstörung des Gehirns.

Je nach Ursache teilt man Schlaganfälle in zwei unterschiedliche Formen ein:

1. Schlaganfall durch einen Gefäßverschluss
 (ischämischer Hirninfarkt)

Etwa 80% aller Schlaganfälle sind ischämische (d.h. durch mangelnde oder
unterbrochene Blutversorgung des Hirngewebes bedingte) Schlaganfälle,
wobei sich die Blutgefäße im Gehirn entweder durch Arteriosklerose
verschließen oder durch heran gespülte Blutpfropfe verstopft werden
(Gehirnembolie).
Dadurch wird das betroffene Hirnareal plötzlich weniger oder gar nicht mehr
durchblutet und die Hirnzellen sterben ab. Dies geschieht bereits wenige
Minuten nach Beginn der Mangeldurchblutung.

2. Hirnblutung

Eine Hirnblutung ist in ca. 20% aller Fälle Ursache für einen Schlaganfall.
Sie wird durch Platzen oder Zerreißen der Gefäßwände
hervorgerufen.Wesentliche Ursachen sind dabei ein erhöhter Blutdruck oder
Gefäßmissbildungen.

 Wodurch kann ein Schlaganfall verursacht werden?

Die Ursachen für einen Schlaganfall sind vielfältig. Man unterscheidet
zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren.
Nicht beeinflussbare Faktoren sind Lebensalter, Geschlecht und
angeborene Erkrankungen.
Das Schlaganfallrisiko steigt mit zunehmendem Lebensalter deutlich an. Am
häufigsten betroffen sind Männer zwischen 45 und 75 Jahren. Trotzdem ist
jeder zweite Schlaganfallpatient noch im erwerbsfähigen Alter und rund 5%
aller Schlaganfallpatienten sind jünger als 40 Jahre.
Zu den beeinflussbaren Faktoren zählen neben Arteriosklerose, Störungen
der Blutgerinnung, erhöhten Blutfettwerten und  erworbenen
Herzkrankheiten Bluthochdruck und Diabetes. Etwa zwei Drittel der
Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, haben hohen Blutdruck, Menschen
mit Diabetes haben ein 2,5-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko.
Weitere Risikofaktoren sind Rauchen , Übergewicht  und die Einnahme der
Antibabypille.

Wie erkenne ich einen Schlaganfall?

Ein Schlaganfall äußert sich häufig durch folgende plötzlich einsetzende
Symptome:

- Lähmungs- und/oder Taubheitsgefühl im Gesicht (herabhängender
Mundwinkel) , Arm und/oder Bein einer Körperhälfte

- Sehstörungen z.B. sehen von Doppelbildern oder Gesichtsfeldausfälle
- Sprach-und/oder Sprachverständigungsstörungen
- Schwindelgefühl oder Gleichgewichtsstörungen, insbesondere wenn sie

in Verbindung mit anderen Symptomen auftreten
- Kopfschmerzen mit einer bisher nicht gekannten Intensität (Hirnblutung)

Schlaganfallsymptome können in manchen Fällen nach einigen Minuten
vollständig abklingen. Es handelt sich dabei um eine so genannte TIA
(transitorische ischämische Attacke), eine vorübergehende
Durchblutungsstörung des Gehirns.  Jeder vierte Betroffene hat in den
Folgejahren mit einem „großen“ Schlaganfall zu rechnen. Deshalb gilt auch
hier rasch zu handeln. Eine sofortige stationäre Aufnahme mit
Monitorüberwachung ist im Akutfall immer erforderlich.

Was tue ich im Notfall?

Die Hoffnung, dass die Beschwerden genauso plötzlich verschwinden wie
sie gekommen sind, trügt und kostet wertvolle Zeit. Die ersten Stunden nach
einem Schlaganfall entscheiden über das Ausmaß der Zellschäden im Gehirn.
Zudem können einige Therapiemöglichkeiten nur innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters nach einem Schlaganfall eingesetzt werden.
Die Behandlung sollte in einer spezialisierten Schlaganfall-Station (Stroke
Unit) mit neurologischer Fachkompetenz erfolgen – Studien haben
nachweisen können, dass bereits die Behandlung auf einer so genannten
Stroke Unit sich günstiger auf die Schlaganfallfolgen auswirkt als die
Behandlung auf einer Allgemeinstation. Solche hoch spezialisierte
Behandlungsmöglichkeiten stehen z.B. am Asklepios Fachklinikum Teupitz/
Lübben zur Verfügung (Informationen unter Tel. 33766 / 66306 oder 66336
bzw. e-mail: j.faiss@asklepios.com).

Jeder Verdacht auf Schlaganfall ist als lebensbedrohlicher Notfall
anzusehen.
Deshalb wählen Sie beim Auftreten von Schlaganfallsymptomen die
112 und melden Sie der Rettungsleitstelle „ Verdacht auf
Schlaganfall“.

Zu Fragen der  Diagnosestellung, Therapie, Rehabilitation und
Vorbeugung informieren wir Sie in einer unserer nächsten Ausgaben.

Schlaganfall
– die dritthäufigste  Todesursache-

Das Gesundheitsamt informiert


